AUF PAPIER MIT BRIEFKOPF VERFASSEN


Autonome Provinz Bozen
Amt des Europäischen Sozialfonds
Gerbergasse 69
39100 Bozen
ERSATZERKLÄRUNG im Sinne des D.P.R. vom 28. Dezember 2000, Nr. 445
AUFBEWAHRUNG DER VERWALTUNGSUNTERLAGEN
Projektbezeichnung: _______________
Projekt-Kodex: _______________
Die/Der Unterzeichnende _______________ geboren in _______________ (Prov. ___) am ______ und wohnhaft in _______________ (Prov. ___), Straße/Platz _______________ Nr. ___, St.-Nr. _______________ gesetzlicher Vertreter der Einrichtung _______________ mit Rechtssitz in _______________ (Prov. ___), Straße/Platz _______________ Nr. ___, MwSt.-Nr. _______________,
auf eigene Verantwortung und in Kenntnis der Anwendung, im Falle unwahrer Erklärungen, der Sanktionen laut Art. 76 des DPR 445/2000 sowie der strafrechtlichen Bestimmungen und einschlägigen Sondergesetzen 

ERKLÄRT,
dass die Buchführungs- und Verwaltungsunterlagen des angeführten Projekts und die Unterlagen über die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen bezüglich der Schulungsräume und Geräte an folgendem Ort
(
Rechtssitz
(
akkreditierter Sitz
(
operativer Sitz
des Begünstigten aufbewahrt werden, in Straße/Platz _______________ Nr. ___ PLZ ______, Ort _______________ Prov. ___.
Falls zutreffend ausfüllen (ansonsten bitte streichen): Die Kopien der außerhalb der Provinz aufbewahrten Originaldokumente werden am operativen Sitz des Begünstigten in Straße/Platz _______________ Nr. ___ PLZ ______ Prov. ___ aufbewahrt. 
Darüber hinaus wird erklärt, dass die Unterlagen entsprechend der geltenden steuerrechtlichen Bestimmungen für 5 Jahre nach dem 31. Dezember des Jahres, in dem die letzte Zahlung der Verwaltungsbehörde an den Begünstigten erfolgt ist.
Datum ________________
Unterschrift und Stempel des
gesetzlichen Vertreters 
_______________________
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